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NACHHALTIGKEIT

Neues Gold-Plating bei 
 Sustainable-Finance?

Der Zwischenbericht des Sustainable-
Finance-Beirats der Bundesregierung 
liest sich wie der Fünf-Jahres-Plan einer 
sozialistischen Zwangswirtschaft. Das 
sagte Dr. Jürgen Gros, Vorstandsvorsit-
zender und Präsident des Genossen-
schaftsverbands Bayern anlässlich der 
Jahrespressekonferenz des Verbands. 
Natürlich ist das überspitzt formuliert. 
Ganz Unrecht hat Gros allerdings nicht. 
Denn in den 85 Handlungsempfeh-
lungen, die der Bericht auflistet, domi-
niert vor allem das Wort „Pflicht“. 

Dass die öffentliche Hand in die Pflicht 
genommen wird, versteht sich von 
selbst. Wenn die Politik die Transforma-
tion der Gesellschaft in Richtung Nach-
haltigkeit vorantreiben will, dann muss 
die öffentliche Hand auch eine Schlüs-
sel- und Vorbildfunktion übernehmen. 

Die Forderungen lauten hier: Die Ak-
teure der öffentlichen Hand sollen die 
Mittelverwendung konsequent mit ihren 
Politikzielen verknüpfen. Konkret heißt 
das: Alle staatlichen Finanzierungs-
programme sollen deutlich stärker auf 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards 
ausgerichtet werden. Alle Förderpro-
gramme, Exportfinanzierungen und 
Bürgschaften sind entsprechend anzu-
passen. Auch bei staatlich geförderten 
Finanzprodukten wie Riester- und Rü-
rup-Rente sollen Nachhaltigkeitskrite-
rien verbindlich integriert werden. Dies 
sollte auch für die Produkte der Förder-

banken und aller öffentlich organisier-
ten Finanz institute gelten. Außerdem 
soll es dem Bericht zufolge eine zeitlich 
begrenzte staatliche Förderung von 
transformationskonformen und/oder 
nachhaltigen Anlage- und Sparpro-
dukten durch steuerliche Anreize oder 
Zuschüsse geben, um die Nachfrage 
anzukurbeln. Spätestens beim letzt-
genannten Punkt dürfte es schwierig 
werden: Schließlich hat sich die Politik 
schon lange von einer echten Sparför-
derung verabschiedet. Ob diese nun 
durch die Nachhaltigkeitsziele eine 
 Renaissance erlebt, scheint da doch 
eher zweifelhaft – zumal die Rahmen-
bedingungen dafür sich durch den 
„Shutdown” nicht eben verbessert ha-
ben. 

Leichter wird es den Verantwortlichen 
fallen, den Blick auf die Finanzmarkt-
akteure zu richten. Sie sollen Unter-
nehmen Finanzierungen und privaten 
und institutionellen Investoren Invest-
ment-, Bank- und Versicherungspro-
dukte anbieten, die einen messbaren 
Beitrag zur Transformation leisten, und 
dabei ihre Berichterstattung zu Nach-
haltigkeitsthemen ausweiten. Unter 
anderem sollen alle Finanzprodukte 
durch ein verpflichtendes Klassifizie-
rungssystem vergleichbar werden, das 
den Beitrag jedes Finanzprodukts zur 
Transformation deutlich macht. 

Die Pflicht zur einer nachhaltigkeitsbe-
zogenen Berichterstattung soll jedoch 
zunehmend auch auf kleine und mittle-
re Unternehmen ausgeweitet werden, 
wobei im Sinne der „doppelten Wesent-
lichkeit“ auch eine Analyse der Zuliefe-
rer und Lieferketten einzubeziehen ist, 

um auch die indirekten Wirkungen eines 
Unternehmens auf seine Umwelt und 
die Gesellschaft zu verdeutlichen. Spä-
testens an dieser Stelle könnte es kri-
tisch werden. Denn es ist offensichtlich, 
dass viele kleine Unternehmen dazu 
nicht oder nur mit unverhältnismäßig 
großem Aufwand in der Lage sein 
 werden. Jürgen Gros fürchtet bei einer 
Umsetzung dieser Handlungsempfeh-
lungen eine „Auslese in der mittelstän-
dischen Wirtschaft“. 

Die Deutsche Kreditwirtschaft sieht den 
Bericht allerdings noch aus einem an-
deren Grund kritisch: Wieder einmal 
geht es um das schon so oft kritisierte 
„Gold-Plating“, mit dem Deutschland 
über europäische Standards hinaus-
schießt, um sich als europäischer Mus-
terschüler zu präsentieren. „Als Anbieter 
nachhaltiger Finanzprodukte müssen 
wir uns auf einen europaweiten Rege-
lungsrahmen verlassen können. Daher 
halten wir die Forderung des Sustaina-
ble-Finance-Beirats für kontraproduk-
tiv, ergänzend zum europäischen Regel-
werk zusätzlich nationale Regelungen 
zu schaffen“, so BVR-Präsidentin Mari-
ja Kolak, stellvertretend für die DK, de-
ren Federführung der BVR dieses Jahr 
inne hat. Denn mit solchen, schärferen 
nationalen Sonderregelungen würde 
der Finanzmarkt Deutschland im Ver-
gleich zu Anbietern in anderen europä-
ischen Mitgliedsstaaten im Wettbewerb 
belastet statt gestärkt. 

Natürlich lässt sich argumentieren, dass 
der Klimaschutz von solcher Dringlich-
keit ist, dass es nationale Vorreiter 
braucht. Gleichzeitig können nationale 
Alleingänge bei diesem Thema jedoch 
am wenigsten bewirken. Zu Recht for-
dert die DK deshalb die Bundesregie-
rung auf, sich in den europäischen Re-
gulierungsprozess aktiv einzubringen 
und sich für ein praxistaugliches Regel-
werk einzusetzen.

Die Sustainable-Finance-Strategie für 
die Bundesregierung kann nach Ein-
schätzung der DK somit nur aufgehen, 
wenn sie im Einklang mit dem europä-
ischen Regelwerk steht. Das vom Beirat 
geforderte Angebot nachhaltiger Fi-
nanzprodukte in allen Produktkatego-
rien sollte dem Markt überlassen wer-
den. Zudem sollten die Regulatoren 
auch beim Thema Nachhaltigkeit neue 
Regelungen auf den Kosten-Nutzen-
Aspekt und den echten Mehrwert für 
Verbraucher selbstkritisch abklopfen. 

Prozent der Menschen in Deutschland erwarten keine Auswir-
kungen der Corona-Krise auf ihr persönliches Einkommen. 
Das geht aus einer Umfrage von Kantar zu den Auswirkungen 
des Corona-Virus in Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada, 
Japan und den USA hervor, die vom 19. bis 21. März online 

durchgeführt wurde. Damit sind die Deutschen im internationalen Vergleich 
am optimistischsten. Japan und Frankreich folgen mit 35 beziehungsweise 
34 Prozent mit deutlichem Abstand. Am pessimistischsten sind die Menschen 
in Italien, von denen lediglich 16 Prozent keinerlei Auswirkungen auf ihre 
finanzielle Situation erwarten. Bereits zum Umfragezeitpunkt spürten in 
Deutschland 18 Prozent bereits Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
ihr persönliches Einkommen – gegenüber 29 Prozent in der Gesamtstich probe 
aus den G7-Staaten. Am stärksten betroffen auch hier wieder die Menschen 
in Italien, wo sich das Corona-Virus bereits auf die ökonomische Situation 
von 37 Prozent der Befragten ausgewirkt hat.  Red.
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Fallen letztlich die Kosten höher aus als 
der Nutzen, wird das wieder einmal die 
Finanzbranche ausbaden dürfen. Wenn 
dann beispielsweise weitere Preisan-
hebungen die Folge sind, wird das ge-
wiss nicht der Gesetzgeber auf seine 
Kappe nehmen.  Red. 

NEGATIVZINSEN

Gefühlte Wahrnehmung

Die Nerven liegen offenbar blank: Nach 
dem Genossenschaftsverband – Ver-
band der Regionen hat auch der Genos-
senschaftsverband Bayern das Thema 
Negativzinsen auf seiner Jahrespresse-
konferenz angesprochen. Auch in Ba-
yern ärgert man sich über die verzerrte 
Wahrnehmung, die die VR-Banken im-
mer wieder in ein schlechtes Licht rückt. 
Das, so Verbandspräsident Jürgen Gros, 
liegt vor allem an der schieren Anzahl 
genossenschaftlicher Institute. Denn 
wenn ein bundesweit tätiges Kreditins-
titut für sich entscheidet, „Verwahrent-
gelte“ einzuführen, ist das eine einmalige 
Meldung. Bei den Genossenschafts-
banken oder auch den Spar kassen gibt 
es auf den einschlägigen Plattformen 
jedes Mal eine Meldung, wenn sich ein 
Haus dafür entscheidet. So werden die 
Marken „VR“ und „Sparkasse“ sehr viel 
häufiger in Verbindung mit Negativ-
zinsen wahrgenommen. Bei 227 VR-
Banken in Bayern und 841 bundesweit 
handele es sich somit primär um eine 
„gefühlte Wahrnehmung“. 

Tatsächlich ist die Relevanz jedoch ge-
ring, wie Gros ausführt: Zwar hat etwa 
jede dritte Volks- und Raiffeisenbank in 
Bayern inzwischen Negativzinsen für 
Privatkunden eingeführt. Weil jedoch 
der durchschnittliche private Kunde 
rund 20 000 Euro auf dem Konto hat 
und die „Verwahrentgelte“ überwiegend 
auf sechsstellige Einlagen angewendet 
werden, betreffen sie tatsächlich weni-
ger als 0,5 Prozent der Privatkunden, 
anders ausgedrückt: 32 200 von insge-
samt 6,44 Millionen Kunden. Negativ-
zinsen, die von Privatkunden gezahlt 
wurden, machen lediglich 0,1 Prozent 
des gesamten Zinsertrags der Banken 
aus. Insgesamt haben Privatkunden der 
bayerischen Volks- und Raiffeisen-
banken 2019 rund 2 Millionen Euro Ne-
gativzinsen bezahlt.

Im Firmenkundengeschäft sieht das ein 
wenig anders aus. Hier sind Gros zufol-

ge Verwahrentgelte „seit längerer Zeit 
geltende Praxis“. Doch auch im Firmen-
kundengeschäft sind „längst nicht alle 
Unternehmen“ betroffen. Möglicher-
weise werden es demnächst sogar noch 

weniger, wenn die Corona-Krise an den  
Reserven der Unternehmen zehrt.

Die Banken selbst haben im vergange-
nen Jahr 4,5 Millionen Euro an Negativ-
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zinsen an die EZB überwiesen. Dass es 
nicht noch mehr war, lag Gros zufolge 
zum einen an den neuen „Freibeträgen“, 
zum anderen daran, dass auch Sparer 
umzudenken beginnen und von tra-
dierten Sparanlagen verstärkt aufs 
Wertpapiersparen umschwenken. Nicht 
zuletzt haben sich auch die Negativzin-
sen bemerkbar gemacht – haben sie 
doch den massiven Mittelzufluss von 
den Kommunen gestoppt.  Red.

KOMMUNIKATION

Corona: Katalysator für  
die Digitalisierung

Die Banken bleiben geöffnet. So sagte 
es Bundeskanzlerin Angela Merkel bei 
der Pressekonferenz, mit der die von der 

Bundesregierung und den Ländern be-
schlossenen Maßnahmen vorgestellt 
wurden, mit denen Deutschland gleich-
sam „heruntergefahren” wird, um die 
weitere Ausbreitung des Corona-Virus 
zu verlangsamen. Im Kern ist das natür-
lich richtig: Geldautomaten werden wei-
terhin funktionieren und sollen auch 
weiter bestückt werden. Der Zahlungs-
verkehr wird aufrechterhalten, ebenso 
die Wertpapierabwicklung. Und es wird 
auch weiterhin Kredite geben. 

Mit dem Begriff „of-
fen“ ist es aber ein 
Stück weit wie mit 
dem Begriff „Nähe“. 
So wie Nähe im digi-
talen Zeitalter nicht 
allein räumlich ver-
standen wird und 
nicht unbedingt die 
Filiale um die Ecke be-
zeichnet, so heißt 
 „offen“ in Zeiten von Corona nicht, dass 
die Filialen von Banken und Sparkassen 
zu den üblichen Öffnungszeiten wie ge-
wohnt geöffnet sind. Sondern die 
 Branche hat begonnen, auch hier zu 
reduzieren. 

Bei der Sparda-Bank West beispiels-
weise sind 34 von 82 Filialen aufgrund 
von Corona geschlossen. Und die Hy-
povereinsbank hat seit dem 17. März 
101 der deutschlandweit 337 Filialen 
ebenfalls geschlossen und 30 Prozent 
der Filialteams ins Homeoffice ge-
schickt worden. Um Kunden in allen 
Regionen Deutschlands auch weiterhin 
persönlich zu beraten, werden die Filia-
len im wöchentlichen Rhythmus alter-
nierend geöffnet. Eine Filiale, die also 
eine Woche geschlossen hatte, wird in 
der Folge woche wieder geöffnet und 
dafür ein anderer Standort vorüberge-
hend geschlossen. Telefonisch stehen 
auch die Berater, die in temporär ge-
schlossenen Filialen tätig sind, weiterhin 
für die Kunden zur Verfügung. 

In Sachen Kommunikation zum Thema 
hat die Branche ihre Hausaufgaben 

gemacht: Beeinträch-
tigungen durch Coro-
na sind online das 
Thema schlechthin 
auf der Startseite der 
Banken und Sparkas-
sen. „Wir bleiben die 
Bank an ihrer Seite“ 
heißt es zum Beispiel 
auf der Website der 
Commerzbank – da-

neben ein Bild des Vorstandsvorsitzen-
den Michael Mandel und der hand-
schriftliche Satz: „Die Commerzbank 
steht auch in diesen schwierigen Zeiten 
an der Seite ihrer Kunden.“ 

Gleichzeitig machen die Institute aus 
der Not eine Tugend – und werben an-
gesichts bereits verfüg ter oder mögli-
cherweise kommender Fi lial schlie-
ßungen für ihre digitalen Angebote. So 
fordert die Naspa zum „Sicherheit-
check“ auf, bei der HVB heißt es 

 „Flexibilitätscheck“, bei dem es zum Bei-
spiel um die Anmeldung zum Online-
Banking, die Einwilligung, von der Bank 
angerufen zu werden, die Aktualität der 
Kontaktdaten und das Installieren der 
Banking-App geht. Dazu gibt es auf der 

Startseite im Bereich „Privatkunden“ ein 
Youtube-Video, in dem erklärt wird, wie 
Bankgeschäfte auch dann funktionie-
ren, wenn man nicht zur Bank gehen 
kann. 

Günther Högner, der Vorstandsvor-
sitzende der Nassauischen Sparkas- 
se, erwartet denn auch, dass die Pande-
mie dazu führen wird, dass sich  Kunden 
stärker als bisher an digitale Angebote 
gewöhnen und die Akzeptanz auch für 
die Videoberatung steigen wird. Glei-
ches wie für die Videoberatung könnte 
im Bereich Zahlungsverkehr gelten. 
Denn auch hier haben nicht nur die 
Sparkassen dazu aufgefordert, aus hy-
gienischen Gründen verstärkt bargeld-
los, vor allem kontaktlos zu  bezahlen. 
Auch Geschäfte fordern  teilweise Kun-
den zum bargeldlosen Zahlen auf. 

Auch nach der Krise könnte dieser 
Schub in Sachen Digitalisierung anhal-
ten. Denn erfahrungsgemäß nutzen 
Kunden, neue digitale Services weiter, 
wenn die Skepsis erst einmal überwun-
den ist und das Angebot ausprobiert 
wurde. Das Corona-Virus könnte also 
gewissermaßen zum Katalysator für die 
Digitalisierung werden. 

Das heißt natürlich nicht, dass nach 
dem Höhepunkt der Krise niemand 
mehr eine persönliche Beratung vor Ort 
in Anspruch nehmen wird. Doch das 
Nebeneinander von persönlicher und 
Videoberatung könnte selbstverständ-
licher werden. Dann sinken vielleicht 
auch die Widerstände, wenn Kreditin-
stitute weitere Filialen schließen.  Red. 

REGULIERUNG 

Virtuelle HV als Testfall

In mancher Hinsicht steckt der Ge-
setzgeber in der Corona-Krise in der 
Zwickmühle. Das gilt auch für das 
 Abhalten von Hauptversammlungen bei 
Aktiengesellschaften. Einerseits können 
Hauptversammlungen aus aktienrecht-
licher Perspektive nicht einfach ab-
gesagt werden. Andererseits können sie 
wegen des Versammlungsverbots auch 
nicht in gewohnter Form stattfinden. In 
Zeiten der Digitalisierung heißt der Aus-
weg: Online-Haupversammlung.

Dafür macht der Gesetzgeber den Weg 
frei. Mit dem am 23. März von der 
 Bundesregierung verabschiedeten Ge-
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setzes entwurf werden erstmals virtuelle 
Hauptversammlungen möglich. Auch 
dabei soll es eine Fragemöglichkeit für 
die Aktionäre geben – an sich durchaus 
nachvollziehbar. Technisch dürfte das 
aber an Grenzen stoßen. Schließlich 
sind die Unternehmen ebensowenig auf 
Online-Hauptversammlungen vorbe-
reitet wie die Schulen auf digitales Ler-
nen. Es fehlt schlicht die erforderliche 
Infrastruktur. 

Lösungen, wie sie beispielsweise für 
 Online-Pressekonferenzen eingesetzt 
werden, lassen sich nicht automatisch 
beliebig skalieren. Was etwa für die 
 Mitgliederversammlung einer kleineren 
Genossenschaftsbank funktioniert, 
kann bei Publikumsgesellschaften, an 
deren Hauptversammlung mehrere 
Tausend Aktionäre teilnehmen, durch-
aus an Grenzen stoßen – und sei es  nur 
durch Überlastung der Server. Die For-
derung des Deutschen Aktieninstituts, 
dass es dem Ermessen des Vorstands 
überlassen sein sollte, welche Form der 
Fragemöglichkeit er anbietet, scheint 
deshalb berechtigt. 

Gleiches gilt für die Forderung, die Frist, 
innerhalb derer Fragen für die Haupt-
versammlung einzureichen sind, von 
zwei auf vier Tage zu verlängern. 
Schließlich müssen diese Fragen im 
Zweifelsfall von einem krankheitsbe-
dingt reduzierten Team im  Homeoffice 
gesichtet und geordnet werden. Auch 
deshalb ist es wichtig, die Anforderun-
gen an virtuelle Hauptversammlungen 
nicht höher zu schrauben als unbedingt 
erforderlich. 

Gut möglich, dass nicht alle Hauptver-
sammlungen, die zum ersten Mal virtu-
ell organisiert werden, optimal und zur 
Zufriedenheit aller Betreiligten ablaufen 
werden. Insofern ist es gut, dass der 
 Gesetzgeber die Regelungen zunächst 
auf das Jahr 2020 beschränkt, sofern 
sie nicht durch das Bundesministerium 
für Justiz und Verbraucherschutz auf 
2021 verlängert werden. Das gibt  
allen Beteiligten Zeit zu diskutieren, ob 
Hauptversammlungen ohne Präsenz-
pflicht auch in Zukunft möglich sein 
sollen und welche Regelungen dafür 
möglicherweise wie anzupassen sind. 
Vielleicht wäre ja für die Zukunft ein 
Sowohl-als-auch denkbar. So manchem 
Aktionär, der zwar gerne teilnehmen, 
dafür aber nicht quer durch die Re-
publik reisen möchte, käme das viel-
leicht entgegen. 

1252 mit Leerzeichen

Für Genossenschaften ist die Lage ein 
wenig einfacher: Sie sind nicht gezwun-
gen, „virtuelle“ Versammlungen durch-
zuführen, sondern können auch warten, 
bis die Ausbreitung der Infektionen ab-
geklungen ist und die Beschränkungen 
der Versammlungsmöglichkeiten aufge-
hoben wurden. Die Versäumung der 
Sechsmonatsfrist des § 48 Absatz 1 Satz 
3 GenG hat dann keine Sank tionen zur 
Folge und die Fristeinhaltung kann auch 
nicht durch ein Zwangsgeld nach § 160 
GenG erzwungen werden. Im Rahmen 
der genossenschaftlichen Pflichtprü-
fung hätte ein Aufschieben der Mitglie-
derversammlung auch nicht zur Folge, 
dass die Ordnungsmäßig-keit der Ge-
schäftsführung in Zweifel ge zogen wer-
den könnte. Daher be-darf es anders als 
bei § 175 Absatz 1 Satz 2 Aktiengesetz 
für Genossenschaftsbanken keiner Ver-
längerung der Frist.  Red.

VERSICHERUNGEN

Corona-Folgen für  
die  Assekuranz

Immer mehr breitet sich das Corona- 
Virus aus, immer stärker beeinflusst  
es Wirtschaft und Gesellschaft. Zudem 
hat das Virus das Zeug dazu, sich noch 
lange, wenn der Höhepunkt der Epide-
mie längst überschritten ist und wieder 
Normalität einkehrt, bemerkbar zu 
 machen – nicht zuletzt bei der Frage 
nach dem Versicherungsschutz. Denn 
natürlich hofft jeder, der in der einen 
oder anderen Form von Corona- 
bedingten Einschränkungen betroffen 
ist, zumindest den materiellen Schaden 
von einer Versicherung ersetzt zu be-
kommen. 

In vielen Fällen wird sich diese Hoffnung 
nicht erfüllen. Pandemie-Deckungen 
sind im deutschen Markt eher selten 
und wenn, dann nur mit geringen 
 Deckungssummen unterlegt, so der 
 Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft GDV. Vermehrte 
Schadenregulierung erwartet die Bran-
che deshalb am ehesten im Bereich der 
Kreditversicherung, wenn als Folge der 
konjunkturellen Rückwirkungen das In-
solvenzrisiko steigt.

Dennoch fängt die Branche an vor-
zubauen „Angst löst keinen Versiche-
rungsschutz aus“, titelte zum Beispiel der 
Bund Deutscher Versicherungskauf-

leute e.V. (BVK), Stuttgart, im März eine 
Pressemitteilung. Konkret heißt das: 
Wer beispielsweise aus bloßer Sorge, 
sich anstecken zu können, von einer 
 Reise zurückgetreten ist, der hat keinen 
Anspruch auf Zahlungen aus seiner Rei-
serücktrittsversicherung. Gleiches gilt 
für Unternehmen, die präventiv ihren 
Betrieb geschlossen haben. Auch dann 
greift die Betriebsschließungsversiche-
rung nicht. Ob die Versicherungen die 
behördlich angeordneten Schließungen 
abdecken, ist aktuell umstritten 

Der administrative Aufwand für die 
Branche könnte so oder so stark steigen  
– allein deshalb, weil viele vermeintlich 
versicherte Schäden gemeldet werden 
und dann abschlägig beschieden 
 werden müssen. Auch wenn solche Ab-
sagen völlig zu Recht erfolgen, birgt 
Corona somit zusätzlich ein Imagerisiko 
für die Branche. Zudem ist keineswegs 
auszuschließen, dass eine beträchtliche 
Anzahl von Versicherten versuchen wird, 
über den Rechtsweg doch noch eine 
Versicherungsleistung zu erhalten. 

Vielleicht bietet Covid-19 jedoch auch 
neues Geschäftspotenzial. So, wie nach 
Großschadensereignissen an der Un-
wetterfront die Nachfrage nach Ele-
mentarschadenversicherungen steigt, 
so dürften Unternehmen jetzt verstärkt 
über den Abschluss einer Pandemiever-
sicherung nachdenken. Auch im Privat-
kundenbereich sind vielleicht ganz neue 
Angebote denkbar, die beispielsweise 
im Quarantänefall greifen. Red. 

RECHTSFRAGEN

EuGH kreiert doppelten 
 Widerrufsjoker 

Verbraucherkreditverträge müssen in 
klarer und prägnanter Form die Mo-
dalitäten für die Berechnung der Wider-
rufsfrist angeben. Das hat der Euro-
päische Gerichtshof am 26. März ent-
schieden. Es reicht nicht aus, dass der 
Vertrag hinsichtlich der Pflichtangaben, 
deren Erteilung an den Verbraucher für 
den Beginn der Widerrufsfrist maßgeb-
lich ist, auf eine nationale Vorschrift 
verweist, die selbst auf weitere natio nale 
Rechtsvorschriften verweist. 

Im konkreten Fall geht es um einen 
 Kunden der Kreissparkasse Saarlouis, 
der im Jahr 2012 einen grundpfand-
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rechtlich gesicherten Kredit über 
100 000 Euro mit einem bis zum 30. No-
vember 2021 gebundenen Sollzinssatz 
von 3,61 Prozent pro Jahr aufnahm. 
Laut Kreditvertrag begann die 14-tä-
gige Widerrufsfrist, nachdem der Dar-
lehnsnehmer alle Pflichtangaben erhal-
ten hat, die eine bestimmte Vorschrift 
des deutschen Bürgerlichen Gesetz-
buchs vorsieht. Welche genau das sind, 
führt der Vertrag jedoch nicht auf. 
Stattdessen verweist er auf §   492 Ab-
satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 
wo wiederum auf andere Paragrafen 
verwiesen wird. 

Genau in dieser sogenannten „Kaska-
denverweisung“ liegt nach Einschät-
zung des EuGH der Fehler. Der Verweis 
auf eine Rechtsvorschrift, die selbst auf 
weitere Vorschriften verweist, ist zu un-
präzise. Denn so könne der Verbraucher 
auf der Grundlage des Vertrags weder 
den Umfang seiner vertraglichen Ver-
pflichtung bestimmen noch überprüfen, 
ob der von ihm abgeschlossene Vertrag 
alle erforderlichen Angaben enthält, 
und erst recht nicht, ob die Widerrufs-
frist, über die er verfügen kann, für ihn 
zu laufen begonnen hat. Der vom Kun-
den Anfang 2016 erklärte Widerruf des 
Vertrags ist deshalb dem EuGH zufolge 
rechtmäßig. 

Die Folgen dieses Urteils sind vermutlich 
weitreichend. Denn es geht um Immo-
bilienkredite und Verbraucherkredite 
gleichermaßen. Das Landgericht Saar-
brücken, das den Europäischen Ge-
richtshof angerufen hatte, vertrat die 
Rechtsauffassung, dass der deutsche 
Gesetzgeber die Regelungen der Ver-
braucherkreditrichtlinie auch auf grund-
pfandrechtich gesicherte Kreditverträge 
anwende. Dem folgt der EuGH, um eine 
einheitliche Auslegungen der deutschen 
Rechtsvorschriften zu gewährleisten. 

Das wiederum bedeutet, dass das Urteil 
einen neuen Widerrufsjoker schafft, der 
auf zwei Vertragstypen angewandt 
werden kann: Im Bereich der Immo-
bilienkredite von solchen Kunden, die 
ihren laufenden Kredit widerrufen 
 wollen, um eine günstigere Finanzierung 
zu erreichen; und im Bereich der 
 Konsumentenkredite vor allem von 
Diesel-Fahrern, die hier eine Möglich-
keit sehen, ihren bestehenden Finanzie-
rungsvertrag zu widerrufen, um das 
Fahrzeug an die Bank zurückgeben zu 
können und sich so für Werteinbußen 
schadlos halten zu können. 

Anwaltskanzleien, die sich mit der 
 Diesel-Thematik befassen, haben bereits 
begonnen, darauf hinzuweisen. Bei-
spielsweise sieht die Kanzlei Dr. Stoll & 
Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
in Lahr „durch das Urteil des Gerichts-
hofs gute Chancen, dass geschädigte 
Verbraucher den Diesel-Skandal hinter 
sich lassen können“. Potenziell seien fast 
20 Millionen Autokredit- und Leasing- 
Verträge mit einem Volumen von 340 
Milliarden Euro betroffen. Denn die vom 
EuGH monierte Klausel findet sich in 
beinahe allen Verbraucherkreditverträ-
gen, die seit Juni 2010 abgeschlossen 
wurden. Die Immobilienkredite, die nun 
auch widerrufbar werden, sind in dieser 
Zahl noch gar nicht inbegriffen.  Red. 

VERSICHERUNGEN

R+V gerüstet für Effekte  
der Epidemie 

Die Staatshilfen für Unternehmen im 
behördlich verordneten Stillstand, das 
hat sich schnell gezeigt, bewirken weit 
weniger als versprochen. Nur, wer ohne 
Rücklagen quasi schon am Boden liegt, 
kann auf die versprochenen Liquiditäts-
hilfen hoffen. Für die vielen, auf die das 
nicht zutrifft, die aber dennoch unter 
dem Einfrieren der Wirtschaft leiden, 
muss es deshalb darum gehen, Kosten 
zu sparen, wo immer möglich. 

Getreu der genossenschaftlichen Idee 
hat sich die R+V, die sich mit 15 000 
 Mitarbeitern im Homeoffice selbst im 
 Krisenmodus befindet, dazu einiges 
einfallen lassen. In der Kfz-Versicherung 
für Firmenkunden wird eine beitrags-
freie Ruheversicherung für Firmenfahr-
zeuge ohne amtliche Stilllegung ange-
boten, da viele Zulassungsstellen ohne-
hin geschlossen haben. Zudem wird die 
jährliche Gewinnbeteiligung für Firmen-
kunden mit gutem Schadenverlauf 
 vorgezogen, um ihnen Liquidität zu 
verschaffen. In der Warenkredit- und 
Kautionsversicherung will der genos-
senschaftliche Versicherer keine gene-
rellen Einschränkungen oder Reduzie-
rungen bei übernommenen Risiken 
vornehmen. Und die Berufshaftpflicht 
für Ärzte wird auf telemedizinische und 
telefonische Beratungen sowie die Pra-
xisvertretung erweitert. 

Corona-Lösungen für Privatkunden 
sind unter anderem die zinslose Stun-

dung der Beiträge zu Sparverträgen 
zum Vermögens- und Vorsorgeaufbau 
für sechs Monate oder in der Kranken-
vollversicherung die Möglichkeit, auf 
einen Tarif mit geringerem Leistungs-
umfang und/oder höherem Selbstbe-
halt zu wechseln und innerhalb von 
sechs Monaten ohne Gesundheitsprü-
fung in den Ursprungstarif zurückkeh-
ren zu können. 

Was das alles für die Geschäftsentwick-
lung 2020 bedeutet, lässt sich heute 
noch gar nicht absehen und wird vor 
allem davon abhängen, wie es mit der 
Pandemie weitergeht. Der R+V hält je-
doch den Wegfall versicherter Risiken, 
Vertragsbeendigungen oder Beitrags-
freistellungen ebenso möglich wie 
 erhöhte Leistungszahlungen in der PKV 
durch den Anstieg von stationären oder 
gar intensivmedizinischen Behandlun-
gen oder einen Anstieg der Schaden-
aufwendungen in der Kompositsparte, 
vor allem in der Kautions-, Warenkredit 
oder Arbeitslosenversicherung. 

Die Ergebnisse des Jahres 2019 treten 
demgegenüber fast in den Hintergrund. 
Ein Blick auf die Zahlen lohnt aber den-
noch – und sei es auch nur, weil es in der 
Zeit „nach Corona“ den Vergleichsmaß-
stab bilden wird, wenn die Dinge sich 
hoffentlich wieder normalisieren.

Das Beitragswachstum lag in allen 
Sparten über den Erwartungen und – 
mit Ausnahme der Leben-Sparte – auch 
über dem Markt. Im Leben-Geschäft 
liegt das am starken Wachstum der Ein-
malbeiträge im Markt, die bei der R+V 
weitaus geringere Bedeutung haben. 
Branchenweit legten die Einmalbeiträ-
ge um 35,1 Prozent zu, bei der R+V „nur“ 
um 9,4 Prozent. Bei den laufenden Bei-
trägen hingegen fiel das Wachstum bei 
der R+V mit 3,8 Prozent deutlich höher 
aus als im Markt (0,6 Prozent). Insge-
samt kommt der genossenschaftliche 
Versicherer 2019 in der Lebens- und 
Pensionsversicherung erstmals auf Bei-
tragseinnahmen von mehr als 8 Milliar-
den Euro. 

Nach wie vor versteht sich die R+V in 
der Lebensversicherung als Komplett-
anbieter und bietet deshalb auch wei-
terhin Produkte mit klassischen Lang-
zeitgarantien an. Deren Anteil an den 
Beitragseinnahmen sinkt allerdings 
auch bei der R+V und betrug 2019 
 weniger als die Hälfte der gebuchten 
Beiträge in der Lebens- und Pensions-
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sparte (ohne bAV und RKV). Knapp 
jeder dritte Beitragseuro entfällt auf 
Produkte mit neuen Garantien.  

Der Marktanteil in der Leben-Sparte 
wird bei den gebuchten Beiträgen für 
2019 mit 8,0 angegeben (nach 8,3 im 
Vorjahr). Auch dieser leichte Rückgang 
liegt wiederum an den Einmalbeiträgen, 
wo die R+V auf 10,2 Prozent Marktan-
teil kommt, was einem Rückgang um 2,5 
Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr 
entspricht. Bei den laufenden Beiträgen 
(6,6 Prozent) und der bAV (15,0 Pro-
zent) hingegen haben die Wiesbadener 
Marktanteile hinzugewonnen. 

Im Kompositgeschäft hat sich die Mit-
glieder-Privatpolice VR Mitglieder Plus, 
bei der den Mitgliedern jeder Bank als 
Kollektiv bei guter Schadenentwicklung 
Beiträge erstattet werden, als eine der 
erfolgreichsten Produkteinführungen in 
der Geschichte des Unternehmens er-
wiesen. 649 Volks- und Raiffeisen-
banken nehmen mittlerweile teil, mit 
150 000 Kunden und 250 000 abge-
schlossenen Verträgen. In der ersten 
Beitragsrückerstattung wurden 4,6 Mil-
lionen Euro an die Kunden zurückbe-
zahlt. Aufgrund des Erfolgs soll das 
Konzept weiter ausgebaut und künftig 
auch auf die Kfz-Versicherung ausge-
dehnt werden. 

Auch die von Vorstandschef Norbert 
Rollinger in Angriff genommene Digita-
lisierung steht weiter auf der Agenda. 
Gemeinsam mit der Fiducia und GAD IT 
und dem BVR arbeitet die R+V an einer 
gemeinsamen Vertriebsplattform, die 
über das Online-Banking der Genossen-
schaftsbanken läuft und bis 2022 alle 
Omnikanal-Produkte und -Services der 
Finanzgruppe vereinen soll. Erste Ver-
sicherungsprodukte befinden sich im 
Test bei Beratern und Kunden.  Red. 

FIRMENKUNDENGESCHÄFT 

Die Stunde der Hausbank

Die im Vergleich zum Privatkundenge-
schäft hohe Kundenloyalität im Firmen-
kundengeschäft hat vor allem einen 
Grund: die Hoffnung darauf, im Krisen-
fall einen verlässlichen Partner an der 
Seite zu haben, der das Unternehmen 
durch die Krise begleitet. Schwierige 
Zeiten für Unternehmen werden so zur 
Bewährungsprobe für die Hausbank – 
aber gleichzeitig auch zur Chance. 
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Denn wenn es gelingt, das Unterneh-
men gemeinsam wieder in sicheres 
Fahrwasser zu bekommen, dann stärkt 
das die Kundenbeziehung. 

Auch bei der Corona-Krise ist das  
nicht anders. Vor allem deswegen, weil 
viele Unternehmen durch die Einschrän-
kungen im gesellschaftlichen und Wirt-
schaftsleben unverschuldet in Schwie-
rigkeiten geraten, müssen Banken und 
Sparkassen nun zeigen, wie ernst es 
ihnen mit der immer wieder beschwo-
renen Partnerschaft ist. Ein Beispiel von 
vielen ist die Santander Bank, die ihre 
Handelspartner seit dem 23. März mit 
einer pauschalen Tilgungsaussetzung 
von 90 Tagen in der Händler-Einkaufs-
finanzierung unterstützt. Alle in den 
nächsten 90 Tagen gemäß Zahlungs-
plan fälligen Teil zahlungs- und Schluss-
raten für Fahrzeuge in der Händler-
Einkaufsfinanzierung werden um jeweils 
90 Tage verschoben. Zudem ermöglicht 
die Bank bei Bedarf Händlern und Kun-
den eine unbüro kratische Nutzung von 
Leasingfahrzeugen für bis zu drei wei-
tere  Monate über das vertraglich 
verein barte Vertrags ende hinaus, wobei 
die vereinbarte Leasing rate weiterhin 
Bestand hat. 

Maßnahmen wie diese helfen zu ver-
meiden, dass an sich gesunde Unter-
nehmen durch das „Herunterfahren“ der 
Wirtschaft in Schieflage geraten und 
die Banken anschließend auf einem 
Berg notleidender Kredite sitzen. Sie 
stärken die Kundenloyalität – und gren-
zen gleichzeitig die klassische Haus-
bank gegen neue Finanzierungsformen 
in der digitalen Welt ab. So wird Co-
vid-19 auch für B2B-Fintechs im Bereich 
der Mittelstandsfinanzierung zum Lack-
mustest: Finden sie keine Modelle, den 
finanzierten Unternehmen über die 
Corona-Zeit hinwegzuhelfen, dann 
dürfte die Akzeptanz ihrer Geschäfts-
modelle nach der Krise deutlich sinken.
  Red.

VERMÖGENSVERWALTUNG

Quirin Bank lässt Kunden 
„mäandern“ 

Vermutlich war es eine glückliche zeit-
liche Koinzidenz, dass die Quirin Bank 
ihr neues Geschäftsmodell ausgerech-
net kurz vor dem Einfrieren der Wirt-
schaft vorstellte, als es an den Märkten 

bereits turbulent zuging. Es war jedoch 
eine Punktlandung. Der Zeitpunkt, den 
Robo Advisor Quirion mit persönlicher 
Beratung zu verknüpfen, hätte kaum 
günstiger sein können. 

Seit dem 12. März macht die Quirin 
Bank das Geschäftsmodell durchlässig: 
Auch Kunden des digitalen Vermögens-
verwalters Quirion können sich seitdem 
in den 13 Niederlassungen der Quirin 
Privatbank persönlich beraten lassen. 
Umgekehrt können auch Beratungs-
kunden zum günstigeren Digitalan-
gebot wechseln, wenn sie keinen Be-
ratungsbedarf sehen. Damit sollen 
Privatbank und die digitale Geldanlage 
gleichberechtigt nebeneinander stehen 
und die Kunden müssen sich nicht mehr 
für das eine oder andere Modell ent-
scheiden, sondern können jederzeit 
 friktionsfrei hin- und her „mäandern“, 
wie es der Vorstandsvorsitzende Karl 
Matthäus Schmidt formuliert. 

Drei Modelle stehen dabei zur Wahl: die 
rein digitale Geldanlage ohne persön-
lichen Ansprechpartner, das hybride 
Modell aus digitaler Geldanlage plus 
persönliche Betreuung vor Ort sowie die 
klassische Depoteröffnung in der Bank 
mit umfassender Beratung vor Ort. Die-
se drei Modelle variieren hinsichtlich 
Preis sowie Intensität und Individualisie-
rung der Beratung. 

Mit dieser Verzahnung von digitaler 
Geldanlage und persönlicher Beratung 
will die Bank auf veränderte Kundenbe-
dürfnisse antworten und neue Kunden-
gruppen erschließen. Dabei richtet sich 
der Blick auf jüngere, digital affine Be-
völkerungsschichten. Dem neuen Mo-
dell vorangegangen ist eine Reihe inter-
ner Aufgaben, bei denen es nicht zuletzt 
darum ging, bei den Beratern Konkur-
renzängste zur digitalen Welt abzubau-
en. Denn natürlich kann es durchaus 
sein, dass bisherige Beratungskunden, 
wenn alles gut läuft, in das preisgün-
stigere digitale Modell ohne Beratung 
wechseln – auch wenn diese Gefahr ak-
tuell eher gering sein dürfte. 

Es ging aber auch darum, dass die Be-
rater alle Kunden als gleichwertig be-
trachten sollen. Es soll eben keinen Un-
terschied machen, ob ein vermögender 
Kunde der Quirin Privatbank oder ein 
Quirion-Kunde mit eher überschau-
barem Vermögen in die Beratung 
kommt. Sondern der Kunde zählt als 
Kunde für das Unternehmen als Gan-

zes. Das wurde in einer Präambel „One 
Bank“ so definiert. Das allein reicht al-
lerdings nicht, so Dr. Christian Ohswald, 
Leiter Privatkundengeschäft. Sondern 
es müssen auch die Verzielungssysteme 
darauf ausgerichtet werden. Bei der 
Quirin Bank heißt das: Die Bank zahlt 
jetzt höhere Fixgehälter. Der variable 
Anteil sinkt – und er orientiert sich am 
Erfolg in der Gruppe.  Red.

GELDANLAGE

Klassische Sparer als  
Krisengewinnler? 

Wenn das keine gute Nachricht in 
 Sachen Wertpapierkultur ist: Zwei Drit-
tel (67,8 Prozent) der Deutschen ma-
chen die aktuellen Einbrüche an den 
Aktienmärkten nichts aus, weil sie 
 davon ausgehen, dass Aktien lang fristig 
immer steigen. Das geht zumindest aus 
einer Online-Umfrage des Hamburger 
Immobilien Fintechs Exporo unter 1 000 
Bundesbürgern hervor. 

Der Aussage „Mir bereiten die derzei-
tigen Einbrüche an der Börse Sorge. Ich 
habe Angst, dass meine Anlagewerte 
in die Verlustzone geraten und ich Geld 
verliere“ stimmen demnach nur 36,7 
Prozent der Befragten zu. Das scheint 
überraschend wenig und liegt mögli-
cherweise am Zuschnitt der Stichprobe, 
zu dem keine näheren Angaben ge-
macht werden. 

Weiterhin halten die Befragten Immo-
bilien für sehr wertstabil. 14 Prozent der 
Befragten stimmen dem voll zu, 36,4 
Prozent stimmen eher zu. 

Auch für klassische Sparer scheint sich 
zumindest ein Streifen Licht am Horizont 
zu zeigen. Denn das Portal Tagesgeld-
vergleich.net hat einen Anstieg der Zin-
sen auf Tages- und Festgelder ausge-
macht. Bis zu 0,6 Prozent auf das zuletzt 
oft unverzinste Tagesgeld  und bis zu 
1,05 Prozent auf das einjährige Festgeld 
sind in Z9eiten von Negativzinsen schon 
fast echter Luxus. Der Grund ist auch 
hier die Corona-Krise. Die Zinsen erhö-
hen nämlich vor allem solche Anbieter, 
die direkt mit Unternehmen verbunden 
sind und sich mit Liquidität versorgen, 
um für die zu erwartenden Zahlungs-
schwierigkeiten ihrer Kunden gerüstet zu 
sein. Als Beispiel nennt das Portal die 
niederländische Lease Plan Bank. Red. 
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NASPA

Digitale Fitness zahlt  
sich aus

Seit Mitte März ist alles anders. In einem 
Umfeld, in dem Schulen, Kindergärten, 
Rathäuser, Büchereien, Schwimmbäder, 
Museen, Bankfilialen und viele mehr 
geschlossen haben, in der Tagungen 
abgesagt und größere Menschenan-
sammlungen ohnehin verboten werden, 
finden auch Pressekonferenzen nur noch 
per Telefonkonferenz oder Videostrea-
ming statt. 

Auch die Bankberatung wird Corona 
verändern, meint Günther Högner, der 
Vorstandsvorsitzende der Nassauischen 
Sparkasse, Wiesbaden. Die Schließung 
von Filialen hält er für ein gutes, gang-
bares“ Mittel, obwohl die Naspa zum 
Zeitpunkt der PK noch keine entspre-
chenden Maßnahmen beschlossen hat-
te. Je länger die Krise dauert und je 
stärker das öffentliche Leben „herunter-
gefahren“ wird, umso mehr werden sich 
die Menschen an die neue Technik ge-
wöhnen und wird die Akzeptanz der 
Videoberatung steigen. Insofern erwar-
tet Högner von Covid-19 einen neuer-
lichen Schub für die Digitalisierung. 

Umso mehr freut es ihn, das die Naspa 
in Sachen digitaler Fitness deutlich 
 vorangekommen sei – unter anderem 
mit einem „digitalen Führerschein“ und 
i-Pads für alle Mitarbeiter, was in der 
Krise zudem den Grundstock dafür 
 bietet, Mitarbeiter ins Homeoffice zu 
schicken. Der Beratungsbedarf an sich 
ist freilich unverändert – und zumin-
dest im Wertpapiergeschäft höher 
denn je. Denn gerade diejenigen Kun-
den, die ihr Sparverhalten im vergan-
genen Jahr neu ausgerichtet haben und 
ins Wertpapiergeschäft eingestiegen 
sind, haben viele Fragen, wie Högner 
es formuliert. 

Gut möglich, dass das demnächst auch 
für Kunden mit Baufinanzierungsverträ-
gen gilt. Denn wem durch den Shut-
down das Einkommen teilweise oder 
gänzlich wegbricht, der könnte schnell 
auch mit seiner Finanzierung an Gren-
zen kommen. Dass viele Kunden sich 
angesichts der niedrigen Zinsen in den 
letzten Jahren „etwas mehr Haus“ ge-
leistet haben als früher, könnte sich da-
bei als kritisch erweisen. Noch schlim-
mer könnte es im Firmenkreditgeschäft 

werden. Hier warnt Högner vor: „Wir 
werden nicht überall helfen können“. 

Das Plus bei den Darlehenszusagen um 
15 Prozent auf 1,826 Milliarden Euro, 
das die Naspa 2019 verbuchen konnte, 
könnte somit von der Erfolgsmeldung, 
wie es zu normalen Zeiten gewesen wä-
re, unter Umständen zum Risikofaktor 
werden. Das fast komplette Herunter-
fahren der Wirtschaft mit all seinen 
 Folgen konnte das beste Risikomanage-
ment nicht voraussehen. Eine mögli-
cherweise höhere Risikoquote für 2020 
schließt die Naspa deshalb nicht aus. 

Bei den Kundeneinlagen konnten die 
Wiesbadener im vergangenen Jahr ein 
Plus um 0,3 Milliarden Euro auf 9,4 Mil-
liarden Euro verzeichnen, wobei das 
Wachstum fast ausschließlich aus dem 
Mengengeschäft kam. Zwei Drittel die-

ses Wachstums entfielen auf Einlagen 
mit täglicher Fälligkeit, von 6,9 auf 7,1 
Milliarden Euro. Wie sich die Corona-
Krise hier auswirkt, ist vermutlich noch 
gar nicht abzusehen. Einerseits ist damit 
zu rechnen, dass Kunden, die Einkom-
menseinbußen hinnehmen müssen, ihre 
Einlagen abschmelzen. Andererseits 
könnte dieser Effekt durch einen Ein-
bruch des Wertpapiergeschäfts über-
kompensiert werden. Die Neueinsteiger 
unter den Kunden der Naspa reagieren 
jedenfalls „etwas hektisch“, wie Högner 
sagt. Die Einbrüche beim Dax, so seine 
Prognose, werden dazu führen, dass 
Aktien wieder als hoch  risikoreich ein-
gestuft werden. Der Anstieg des Provi-
sionsüberschusses um 6,0 Millionen im 
vergangenen Jahr (darin enthalten 2,7 
Millionen Euro an Giro erträgen) wird 
deshalb wohl auch schwer zu wieder-
holen sein.  Red. 
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